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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Bürokratieentlastungsgesetz III, mit dem die 

Wirtschaft, die Bürger und die Verwaltung um ca. 

1,1 Mrd. € Bürokratiekosten entlastet werden sollen, ist 

unter Dach und Fach. Wir fassen die wichtigsten Maß-

nahmen für Sie zusammen. Außerdem gehen wir auf 

die ertragsteuerliche Behandlung von Heil- und Heil-

hilfsberufen ein. Im Steuertipp zeigen wir, dass eine 

Zuwendung einer Schweizer Stiftung als Unterstüt-

zungsleistung nicht der Schenkungsteuer unterliegt. 

MAßNAHMENPAKET 

Bürokratieentlastungsgesetz III ist beschlossene 
Sache 

Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Bürokratieent-

lastungsgesetz III zugestimmt. Aus steuerlicher Sicht 

sind unter anderem die folgenden Entlastungsmaßnah-

men hervorzuheben: 

 Arbeitgeber können die Gesundheit und Arbeitsfä-

higkeit der Beschäftigten durch zielgerichtete be-

triebsinterne Maßnahmen der Gesundheitsförde-

rung oder entsprechende Barleistungen für Maß-

nahmen externer Anbieter erhalten. Der Freibetrag 

beläuft sich seit dem 01.01.2020 auf 600 € (bisher 

500 €). 

 Ein Steuerklassenwechsel ist bei Ehepaaren und 

eingetragenen Lebenspartnerschaften ab 2020 

auch mehrfach im Kalenderjahr möglich. Vorher 

konnte die Steuerklasse nur einmal im Kalenderjahr 

gewechselt werden. 

 Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeit-

beschäftigte und geringfügig Beschäftigte gelten seit 

dem 01.01.2020 folgende Änderungen: Die Tages-

lohngrenze, bis zu der die Pauschalierung der Lohn-

steuer bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern 

zulässig ist, beträgt nun 120 €. Der durchschnittliche 

Stundenlohn, bis zu dem eine Pauschalierung der 

Lohnsteuer möglich ist, liegt jetzt bei 15 € (bisher 

12 €). Für kurzfristige, im Inland ausgeübte Tätigkei-

ten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die 

einer ausländischen Betriebsstätte des Arbeitgebers 

zugeordnet sind, kann die Lohnsteuer für die im In-

land ausgeübte Tätigkeit jetzt mit einem 

Pauschsteuersatz von 30 % erhoben werden. 

 Die Pauschalierungsgrenze der Beiträge des Arbeit-

gebers für eine Gruppenunfallversicherung beläuft 

sich ab 2020 auf 100 €. 

 Neugründer müssen unter bestimmten Vorausset-

zungen nur noch vierteljährlich eine Umsatzsteuer-

voranmeldung abgeben (bisher: monatlich). Diese 

Möglichkeit besteht allerdings erst für die Jahre 

2021 bis 2026. 

 Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer ist seit dem 

01.01.2020 auf 22.000 € gestiegen (bisher 

17.500 €). 

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF 

Steuerbefreiung für Heilbehandlungen und Steuer-
satz für Arzneimittel 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einem 

aktuellen Verfahren mit dem Anwendungsbereich  

 der Steuerbefreiung für Heilbehandlungen im Be-

reich der Humanmedizin und  

 des ermäßigten Steuersatzes für Arzneimittel und 

Medizinprodukte 
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nach der in der EU geltenden Mehrwertsteuersystem-

Richtlinie (MwStSystRL) befasst. In dem belgischen 

Vorabentscheidungsersuchen ging es um Chiroprakti-

ker, Osteopathen, plastische Chirurgen und bestimmte 

Berufsverbände, die im Jahr 2016 Klagen wegen des 

Verstoßes gegen die MwStSystRL eingereicht hatten. 

Der EuGH hat nun klargestellt, dass die Steuerbefreiung 

nach der MwStSystRL nicht auf Leistungen beschränkt 

ist, die von Angehörigen eines durch das Recht des be-

treffenden Mitgliedstaates reglementierten ärztlichen 

oder arztähnlichen Berufs erbracht werden. Ferner 

steht die MwStSystRL einer nationalen Regelung nicht 

entgegen, die unterschiedliche Steuersätze für Arznei-

mittel und Medizinprodukte vorsieht, die einerseits zu 

therapeutischen Zwecken und andererseits zu ästheti-

schen Zwecken geliefert werden. 

Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Definition der arzt-

ähnlichen Berufe über ein eigenes Ermessen, einen be-

stimmten Beruf nicht als einen arztähnlichen Beruf an-

zusehen und ihn von der Steuerbefreiung nach der 

MwStSystRL auszunehmen. Dieser Ausschluss muss 

durch sachliche Gründe gerechtfertigt sein, die sich auf 

die beruflichen Qualifikationen der Behandelnden 

und auf Erwägungen im Zusammenhang mit der Quali-

tät der erbrachten Leistungen beziehen. 

Hinweis: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht sind 

die Leistungen von Chiropraktikern und Osteopathen 

(abweichend von der belgischen Rechtslage) nicht ge-

nerell von der Steuerbefreiung für Heilbehandlungen 

ausgeschlossen. Deutschland hat von der Möglichkeit 

eines ermäßigten Steuersatzes für Arzneimittel keinen 

Gebrauch gemacht. 

Die Entscheidung des EuGH veranschaulicht, dass das 

den Mitgliedstaaten eingeräumte Ermessen nicht unbe-

grenzt ist. Die Mitgliedstaaten müssen bei der Anwen-

dung der Steuerbefreiung zum einen das Ziel dieser 

Vorschrift und zum anderen den Grundsatz der steuer-

lichen Neutralität beachten. 

ABGRENZUNG 

Welche Einkunftsarten werden in Heil(hilfs)berufen 

erzielt? 

Ob ein Beruf zu Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit 

oder zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt, ist aus 

steuerlicher Sicht von zentraler Bedeutung, denn nur 

gewerbliche Einkünfte unterliegen der Gewerbesteuer. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun dargelegt, wann 

Berufstätige im Bereich der Heil- oder Heilhilfsberufe als 

Freiberufler eingeordnet werden können und so dem 

Gewerbesteuerzugriff entgehen. Danach gilt: 

 Katalogberufe: Zur freiberuflichen Tätigkeit gehört 

unter anderem die selbständige Berufstätigkeit der 

sogenannten Katalogberufe. Das Einkommensteu-

ergesetz nennt hier unter anderem Ärzte, Zahnärzte, 

Heilpraktiker, Dentisten und Krankengymnasten. 

 „Ähnliche Berufe“: Als Freiberufler können Berufs-

bilder eingeordnet werden, die den Katalogberufen 

ähnlich sind. Hierzu müssen die jeweils ausgeübte 

Tätigkeit, die Ausbildung und die Bedingungen ver-

glichen werden, an die das Gesetz die Ausübung 

des zu vergleichenden Berufs knüpft. Im Bereich der 

Heil- und Heilhilfsberufe muss regelmäßig ein Ver-

gleich mit den Katalogberufen des Heilpraktikers o-

der Krankengymnasten erfolgen. Damit eine Tätig-

keit diesen Berufen „ähnlich“ ist, muss die ausge-

übte Tätigkeit der Ausübung der Heilkunde dienen 

und eine mehrjährige theoretische und praktische 

Ausbildung aufgrund eines bundeseinheitlichen Be-

rufsgesetzes absolviert werden. Zudem müssen ver-

gleichbare berufsrechtliche Regelungen über Aus-

bildung, Prüfung, staatliche Anerkennung sowie 

staatliche Erlaubnis und Überwachung der Berufs-

ausübung vorliegen. 

 Anerkannte Berufsgruppen: Als Freiberufler gel-

ten unter anderem Altenpfleger, Krankenpfleger und 

Krankenschwestern, soweit sie keine hauswirt-

schaftliche Versorgung der Patienten leisten, Diät-

assistenten, Ergotherapeuten, medizinische Fuß-

pfleger, Hebammen und Entbindungspfleger, Logo-

päden, staatlich geprüfte Masseure und Heilmass-

eure, soweit sie nicht nur oder überwiegend kosme-

tische Massagen oder Schönheitsmassagen durch-

führen, medizinische Bademeister, soweit sie auch 

zur Feststellung eines Krankheitsbefunds tätig wer-

den oder persönliche Heilbehandlungen am Körper 

des Patienten vornehmen, medizinisch-technische 

Assistenten, Orthoptisten, psychologische Psycho-

therapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeu-

ten, Podologen, Rettungsassistenten und Zahnprak-

tiker. 

Hinweis: Wird ein Berufsträger durch die zuständigen 

Stellen der gesetzlichen Krankenkassen zugelassen, 

stellt dieser Umstand bereits ein hinreichendes Indiz für 

die Annahme einer „ähnlichen Tätigkeit“ dar. In diesem 

Fall wird die Vergleichbarkeit mit einem Krankengym-

nasten angenommen. 

ERBSCHAFT 

Keine Steuerbefreiung für Familienheim bei Eigen-

tumsaufgabe 

Ehegatten und Lebenspartner können ihre selbstbe-

wohnte Immobilie erbschaftsteuerfrei an den überleben-

den Partner vererben, sofern dieser das Objekt unver-

züglich für die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken be-

stimmt und tatsächlich in die Immobilie einzieht. Die 

Erbschaftsteuerbefreiung entfällt allerdings rückwir-

kend, wenn der überlebende Partner das Eigentum an 

dem Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem 

Erwerb auf einen Dritten überträgt. Dies gilt laut Bun-

desfinanzhof selbst dann, wenn er die Selbstnutzung zu 

Wohnzwecken aufgrund eines lebenslangen Nieß-

brauchs fortsetzt. 
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BERICHTIGUNG 

Honorarkürzungen bei Verstoß gegen allgemeine 

Dokumentationspflichten? 

Werden Dokumentationspflichten, die nicht zum obliga-

ten Leistungsinhalt gehören, nicht eingehalten, berech-

tigt dies allein nicht zu einer Honorarkürzung. Der Ver-

stoß ist nur dann eine Abrechnungsauffälligkeit, wenn 

der „Einheitliche Bewertungsmaßstab Ärzte“ (2008) 

spezielle Dokumentationspflichten in der Legende 

der jeweiligen Leistungsziffer vorgibt. 

In einem vom Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 

entschiedenen Streitfall ging es um eine 77-jährige Psy-

chotherapeutin. Nachdem die Kassenärztliche Vereini-

gung (KV) einen Hinweis darauf erhalten hatte, die An-

tragstellerin habe Gutachten zur Beantragung einer 

Psychotherapie bei einem „Fremdgutachter“ in Auftrag 

gegeben, veranlasste sie eine Plausibilitätsprüfung. Als 

Ergebnis hielt diese schließlich fest, dass die Anforde-

rungen an eine ordnungsgemäße Dokumentation 

durchgehend nicht erfüllt gewesen seien. Daraufhin hob 

sie die Honorarbescheide teilweise auf und forderte Ho-

norare in Höhe von 186.680,55 € zurück. 

Das sah das Sozialgericht Düsseldorf anders: Die KV 

sei nicht schon wegen fehlender Plausibilität, sondern 

nur dann zur sachlich-rechnerischen Berichtigung von 

Abrechnungen berechtigt, wenn diese unrichtig 

seien. Die von der Antragsgegnerin vorgenommene Be-

richtigung sei somit nicht gerechtfertigt. Zweifellos ver-

stießen fehlende oder unzureichende Dokumentationen 

zwar gegen berufsrechtliche und vertragsärztliche bzw. 

vertragspsychotherapeutische Pflichten. Eine fehlende 

oder unzureichende Dokumentation rechtfertige die 

Streichung einer abgerechneten Leistung wegen einer 

nicht vollständigen Erbringung aber nur dann, wenn die 

Dokumentation zum ausdrücklichen Leistungsinhalt der 

Gebührenordnungsposition gehöre. 

Hinweis: Letzteres war hier nicht der Fall. Der Wider-

spruch blieb somit erfolglos. 

VERTRAGSARZT 

Keine Nebeneinanderabrechnung unterschiedli-
cher Krankheitsfälle 

Eine Legaldefinition des Begriffs „Krankheitsfall“ ent-

hält weder der Einheitliche Bewertungsmaßstab noch 

der Bundesmantelvertrag-Ärzte. Wie lange eine Krank-

heit andauern kann bzw. wann eine neue beginnt, hat 

nun das Sozialgericht München (SG) geklärt. 

Im Urteilsfall ging es um die Abrechnungen einer Pati-

entin, die bei ihrer ersten Schwangerschaft aufgrund 

schwerer Gesundheitsstörungen einen Abbruch erlitten 

hatte und anschließend erneut schwanger wurde. Da-

raufhin wurden die Behandlungen für das Quartal 

II/2017 nebeneinander abgerechnet, sie wurden also 

als einheitlicher Krankheitsfall betrachtet. Dagegen 

klagte die Patientin, weil mit der erneuten Schwanger-

schaft ein neuer, gesondert abzurechnender Krank-

heitsfall begründet worden sei. 

Nach der Entscheidung des SG ist der Begriff „Krank-

heitsfall“ als permanenter, durchgängiger und einheitli-

cher Zustand einer gesundheitlichen Störung zu verste-

hen. Dies bringe es per se mit sich, dass der Krank-

heitsfall auch innerhalb der Zeitspanne von vier Quar-

talen zeitlich begrenzt sein könne. Ende eine gesund-

heitliche Störung, sei auch der Krankheitsfall beendet. 

Bei einer erneuten gesundheitlichen Störung entstehe 

somit ein neuer Krankheitsfall. Die angefochtenen Be-

scheide seien aufgrund der Nebeneinanderabrechnung 

unterschiedlicher Krankheitsfälle somit rechtswidrig und 

verletzten die Klägerin in ihren Rechten. 

Hinweis: Wurden in den Vorquartalen Leistungen er-

bracht, die einen früheren Krankheitsfall betreffen, kön-

nen damit verbundene Abrechnungsausschlüsse nicht 

auf einen neuen Krankheitsfall erstreckt werden. Das 

war im Urteilsfall jedoch gegeben - somit musste die 

vertragsärztliche Quartalsabrechnung korrigiert werden. 

ARZTREGISTER 

Offenbarung an vertragsarztrechtliche Stellen ist 
zulässig 

Inwieweit dürfen Informationen aus dem Arztregister 

über einen Allgemeinmediziner an andere vertragsärzt-

liche Stellen weitergegeben werden? Sind personenbe-

zogene Informationen zu löschen? Diese Fragen hat 

das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) 

beantwortet. 

Von 2011 bis 2013 hatte sich ein Facharzt für Allge-

meinmedizin bei verschiedenen Kassenärztlichen Ver-

einigungen um eine Zulassung zur vertragsärztlichen 

Versorgung bemüht. Nach Einsichtnahme in die Regis-

terakten lehnten die betroffenen Zulassungsaus-

schüsse die Anträge ab. Dagegen klagte der Arzt, da 

ihn die aus seiner Sicht unbefugte Weitergabe von Ver-

waltungsvorgängen unter Missachtung datenschutz-

rechtlicher Vorschriften in seinen Grundrechten ver-

letze. Die Weiterleitung älterer, nicht mehr aktueller Vor-

würfe komme einer „Vorverurteilung“ oder einem nega-

tiven Pauschalurteil gleich. Sie sei sogar im Sinne einer 

„üblen Nachrede oder Falschverdächtigung“ strafrecht-

lich relevant. Insbesondere sei ihm in mehr als 20 Jah-

ren vertragsärztlicher Tätigkeit keine Verletzung ver-

tragsärztlicher Pflichten nachgewiesen worden. 

Nachdem er bereits vor dem Sozialgericht gescheitert 

war, ging er gegen das Urteil in Berufung. Das LSG hat 

die Entscheidung der Vorinstanz jedoch bestätigt. Der 

Offenbarung von Informationen aus dem Arztregister 

und der Einsichtsgewährung in die Registerakten liege 

eine hinreichende Ermächtigung zugrunde. Die Be-

klagte habe bei der Erfüllung der Informationsrechte die 

Grenzen der Ermächtigung somit auch nicht verletzt. 
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Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Hinweis: Ein Anspruch auf Löschung personenbezoge-

ner Daten kann auch nicht auf die Regelungen der zwi-

schenzeitlich in Kraft getretenen Datenschutzgrundver-

ordnung gestützt werden. 

STEUERTIPP 

Schenkungsteuer bei Anschubfinanzierung für Fa-
milienmitglieder? 

Eine Finanzspritze in jungen Jahren kann den Start ins 

Erwachsenenleben spürbar erleichtern. Eine solche 

„Anschubfinanzierung“ kann auch durch eine Familien-

stiftung erfolgen. In einem aktuell vom Bundesfinanzhof 

(BFH) entschiedenen Fall bezweckte eine Schweizer 

Familienstiftung die Unterstützung von Angehörigen 

einer bestimmten Familie. 

Nach der Stiftungsurkunde und den Stiftungsregle-

ments konnten die Unterstützungsleistungen den Fami-

lienangehörigen einmalig in jugendlichen Jahren zu-

gewandt werden. Der Stiftungsrat entschied nach sei-

nem Ermessen darüber, ob, wann, an wen und in wel-

cher Höhe eine Zuwendung durch die Stiftung erfolgen 

sollte. Ein Rechtsanspruch auf Mittelgewährung aus der 

Stiftung bestand aber nicht. Nachdem die Stiftung 2011 

einem in Deutschland ansässigen 29-jährigen Familien-

mitglied eine Einmalzahlung in Millionenhöhe zuge-

wandt hatte, vertrat der deutsche Fiskus die Auffassung, 

dass dieser Vorgang der Schenkungsteuer unterliege. 

Der BFH hat die Besteuerung jedoch abgelehnt und ent-

schieden, dass Zuwendungen einer ausländischen Stif-

tung nur steuerbar sind, wenn sie eindeutig gegen den 

Satzungszweck verstoßen. Ein solcher Verstoß lag im 

Urteilsfall nicht vor, da die Zuwendung nach Ansicht des 

BFH dem Satzungszweck entsprach. 

 

Hinweis: Dennoch erschien es dem BFH durchaus 

problematisch, ein Alter von 29 Jahren noch als „in ju-

gendlichen Jahren“ zu verstehen. Diese Einordnung sei 

aber auch nicht gänzlich auszuschließen. 

 

 

 

Zudem gehört ein Zuwendungsempfänger, der keinen 

Anspruch auf Zuwendungen hat, laut BFH nicht zum 

Kreis der „Zwischenberechtigten“, deren Erwerbe als 

steuerpflichtige Schenkungen unter Lebenden gelten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


